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 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und 

Artikel 6 Absatz 1der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Welche ökologischen und / oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben?  

 
Als christlich-nachhaltige Genossenschaftsbank vereint die Pax-Bank für Kirche 
und Caritas eG (nachfolgend: Pax-BKC) die christlichen Werte Gerechtigkeit, 
Friede und Bewahrung der Schöpfung mit den Anforderungen einer nachhaltigen 
Entwicklung, gemeinsam zum Wohl von Mensch, Gesellschaft un Umwelt zu 
handeln. In der fondsbasierten Vermögensverwaltung „Pax-BKC-
Vermögenskonzept“ mit den spezifischen Teilstrategien „Substanz 30“, „Wachstum 
50“, „Dynamik 80“ und „Fokus 100“ findet dieses Grundverständnis seine 

 
Eine nachhaltige Inves-
tition ist eine Investi-
tion in eine Wirt-
schaftstätigkeit, die zur 
Erreichung eines Um-
weltziels oder sozialen 
Ziels beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese Investi-
tion keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele er-
heblich beeinträchtigt 
und die Unternehmen, 
in die investiert wird, 
Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmens-
führung anwenden. 
 
Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikationssys-
tem, das in der Verord-
nung (EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von ökolo-
gisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese Verord-
nung umfasst kein Ver-
zeichnis der sozial nach-
haltigen Wirtschaftstä-
tigkeiten. Nachhaltige 
Investitionen mit einem 
Umweltziel könnten ta-
xonomiekonform sein 
oder nicht. 
 

Name des Produkts: 
Pax-BKC-Vermögenskonzept 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 
529900DFGOXK0YLFQ697 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investiti-
onen angestrebt? 

  ☐ Ja   ☒ Nein 

☐ Es wird damit ein Mindestanteil 
an nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:        % 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-Taxono-
mie als ökologisch nach-
haltig einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-Taxono-
mie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen 
sind 

 
☐ Es wird damit ein Mindestanteil 
an nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt:       % 

☒ Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil  
von 1 % an nachhaltigen Investitionen 
 

☐ mit einem Umweltziel in Wirt-
schaftstätigkeiten, die nach der 
EU- Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

☒ mit einem Umweltziel in Wirt-
schaftstätigkeiten, die nach der 
EU- Taxonomie nicht als ökolo-
gisch nachhaltig einzustufen 
sind 

☒ mit einem sozialen Ziel 
 
☐ Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine nachhalti-
gen Investitionen getätigt. 
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Konkretisierung in einem ethisch-nachhaltigen Investment-Ansatz, der die 
Elemente einer nachhaltigen Anlagestrategie kompetent einsetzt, um den 
Kundinnen und Kunden ein Portfolio und dessen Verwaltung im Sinne des Artikels 
8 der Offenlegungsverordnung anzubieten. Mit ihrer fondsbasierten 
Vermögensverwaltung verfolgt die Pax-BKC im Rahmen ihrer Anlagestrategie das 
Ziel, grundlegend negative Nachhaltigkeitswirkungen zu vermeinden und in das 
Portfolio keine Produkte aufzunehmen, die unangemessen hohe 
Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen. 
 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob die nachhaltige 
Anlagestrategie auf die beworbenen ökologischen und / oder sozialen Merkmale 
ausgerichtet ist. 
 
 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Errei-
chung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch 
dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

 
Die Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale der im Rahmen der 
Anlagestrategie eingesetzten Fonds wird anhand von Nachhaltigkeits-
indikatoren umgesetzt. 

 
Die Pax-BKC prüft vor Aufnahme eines Fonds externer Anbieter in das 
Anlageuniversum ihrer fondsbasierten Vermögensverwaltung, inwiefern dieser 
folgende drei nachhaltigkeitsbezogene Kriterien erfüllt:1 
 
1. Die Fonds müssen auf Basis der Anforderungen der Offenlegungsverordnung 

als Artikel-8- oder -9-Fonds klassifiziert sein. 
 

2. Die Fonds müssen im Rahmen des ESG Fund Ratings von MSCI Solutions auf 
der Skala von AAA bis CCC mindestens die Note BB erreichen. Das Rating 
durch MSCI Solutions basiert dabei auf der jeweils aktuellen Bewertung der 
Qualität des Nachhaltigkeitsmanagements der Emittenten, in die der 
jeweilige Fonds investiert ist. 

 
3. Die Fonds müssen mindestens einen PAI-Indikator berücksichtigen. 
 
 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanz-
produkt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

 
Es werden nachhaltige Investitionen getätigt, indem in Investmentanteile von 
Fonds investiert wird, die wiederum selbst nachhaltige Investitionen gemäß 
Artikel 2 Ziff. 17 Offenlegungsverordnung tätigen. Dabei kann es sich um 
Umwelt- und soziale Ziele handeln. Durch das zur Verfügung gestellte Kapital 
wird ein Beitrag zur Erreichung der jeweiligen Ziele geleistet.  

 
Zur Prüfung und Ausweisung des Anteils der Investitionen mit einem Umwelt- 
bzw. sozialen Ziel nach Offenlegungsverordnung verwendet die Pax-BKC die 
Analysen ihres externen Datenanbieters MSCI Solutions. Dafür erfolgt eine 

 
1 Die Quote von Fonds, die eines oder mehrere der drei nachfolgend aufgezählten nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien nicht erfüllen, darf 
10 Prozent nicht überschreiten.  

Mit Nachhaltig- 
keitsindikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem Finanz- 
produkt beworbenen 
ökologischen oder so-
zialen Merkmale er- 
reicht werden. 
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Auswertung der Fonds mit den MSCI Faktoren „Fund EU Sustainable Investment 
(%)“, „Fund EU Sustainable Investment- Social Impact Involvement (%)“ sowie 
„Fund EU Sustainable Investment – Environmental Impact Involvement (%)“. 
 
Die Investitionen der Fonds und somit mittelbar der Pax-BKC für die verwalteten 
Portfolien können potenziell auch solche sein, die als Investitionen in ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-
Verordnung zur Erreichung der Umweltziele (Klimaschutz, 
Klimawandelanpassung) gemäß Artikel 9 Taxonomie-Verordnung beitragen 
könnten. Derzeit ist es der Pax-BKC jedoch nicht möglich, aussagekräftige, 
aktuelle und überprüfbare Daten bei den Fondsanbietern zu erheben, die es 
ermöglichen würden, zu bestimmen, ob es sich bei den Investitionen um 
Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der 
Taxonomie-Verordnung handelt. 

 
Eine Beschreibung, ob und in welchem Umfang die in diesen Fonds enthaltenen 
Investitionen solche in Wirtschaftstätigkeiten sind, die ökologisch nachhaltig im 
Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung sind, erfolgt daher derzeit nicht. 
 
 

 Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzpro-
dukt teilweise getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhalti-
gen Anlagezielen nicht erheblich geschadet? 

 
Die Prüfung der im Rahmen der fondsbasierten Vermögensverwaltung 
eingesetzten Fonds im Hinblick auf den Anteil der nachhaltigen Investition mit 
einem Umwelt- bzw. sozialen Ziel nach Offenlegungsverordnung umfasst auch 
eine Analyse, inwiefern die von den Fonds getätigten Investitionen den 
ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen erheblich schaden. Die 
maßgeblichen Indikatoren werden nachstehend erläutert. 

 
 Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhal-

tigkeitsfaktoren berücksichtigt?  
 

Basis für die Analyse, inwiefern die von den Fonds getätigten Investitionen den 
ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen erheblich schaden, sind 
die Aussagen der Fondsanbieter zur Berücksichtigung der nachhaltigen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren („Principal Adverse Impact“ kurz 
„PAI“). Werden die PAI seitens des Fondsanbieter nicht berücksichtigt, scheidet 
eine Investition aus. Die Indikatoren, anhand derer nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen eines Fonds in Unternehmen 
ermittelt werden, ergeben sich aus den folgenden Kategorien: 
Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfälle sowie soziale Themen 
und Arbeitnehmerbelange. Bei Investitionen eines Fonds in Investmentanteile, 
die in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investieren, werden 
Indikatoren in den Kategorien Umwelt und soziale Themen berücksichtigt. Zur 
Berücksichtigung werden dabei die von den jeweiligen Fondsanbietern 
veröffentlichten Angaben zu den PAI analysiert.  
 

 Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD- Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Natio-
nen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  
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Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der 
Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte werden nicht umgesetzt. 

 
In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-
gen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU -Ta-
xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU -Krite-
rien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwen-
dung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 
berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zu-
grunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

 
 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
 
☒ Ja, die Prüfung der im Rahmen der fondsbasierten Vermögensverwaltung 
eingesetzten Fonds umfasst auch eine Analyse der Aussagen der Fondsanbieter 
zur Berücksichtigung der nachhaltigen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren („Principal Adverse Impact“ kurz „PAI“). Indikatoren, 
anhand derer nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch 
Investitionen eines Fonds in Unternehmen ermittelt werden, ergeben sich aus 
den folgenden Kategorien: Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, 
Abfälle sowie soziale Themen und Arbeitnehmerbelange. Bei Investitionen eines 
Fonds in Investmentanteile, die in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von 
Staaten investieren, werden Indikatoren in den Kategorien Umwelt und soziale 
Themen berücksichtigt. Zur Berücksichtigung werden dabei die von den 
verantwortlichen Fondsanbietern veröffentlichten Angaben zu den PAI 
analysiert. 
 
☐ Nein 

 
 
Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  
 
Im Rahmen der Vermögensverwaltung setzt die Pax-BKC auf eine Kombination 
verschiedener bewährter Anlagestrategien, durch die sowohl die ökologischen 
und sozialen Merkmale Berücksichtigung finden, als auch Nachhaltigkeitsrisiken 
für die Kapitalanlagen unserer Kundinnen und Kunden sowie die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen berücksichtigt 
werden können.  
 
Einen zentralen Aspekt zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale 
bildet bei der fondsbasierten Vermögensverwaltung die Auswahl der im Rahmen 
der Finanzportfolioverwaltung eingesetzten Fonds. Hierbei besteht die 
wesentliche Aufgabe darin, Fonds zu identifizieren, die die aus Sicht der Pax-BKC 
zentralen Kriterien ihres ethisch-nachhaltigen Investment-Ansatzes ebenfalls in 
ihre Anlagestrategie und den darauf basierenden Auswahlprozess integriert 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur für 
Investitionsentschei- 
dungen, wobei be- 
stimmte Kriterien wie 
beispielsweise Investi- 
tionsziele oder Risikoto- 
leranz berücksichtigt 
werden. 

Die Verfahrensweisen 
einer guten Unterneh- 
mensführung umfassen 
solide Management- 
strukturen, die Bezie- 
hungen zu den Arbeit- 
nehmern, die Vergü- 
tung von Mitarbeitern 
sowie die Einhaltung 
der Steuervorschriften. 
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haben.  
 
Die berücksichtigten Ausschlusskriterien betreffen den Ausschluss auf 
Fondsebene von Unternehmen, die in kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind 
oder durch ein kontroverses Geschäftsverhalten auffallen.  
 
Die Integration der nachhaltigkeitsbezogenen Strategien und Kriterien in den 
Auswahlprozess trägt dazu bei, dass im Rahmen der fondsbasierten 
Vermögensverwaltung Fonds zugelassen werden, die in Emittenten investieren, 
mit denen auf Grundlage der verfügbaren und nachprüfbaren Datenlage die 
definierten ökologischen und sozialen Merkmale berücksichtigt werden.  
 
 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 
die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologi-
schen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

 
Die Pax-BKC prüft, inwiefern die Fonds folgende drei nachhaltigkeitsbezogene 
Kriterien erfüllen:2 
 
1. Die Fonds müssen auf Basis der Anforderungen der Offenlegungsverordnung 

mindestens als Artikel-8- oder -9-Fonds klassifiziert sein. 
 

2. Die Fonds müssen im Rahmen des ESG Fund Ratings von MSCI Solutions auf 
der Skala von AAA bis CCC mindestens die Note BB erreichen. Das Rating 
durch MSCI Solutions basiert dabei auf der jeweils aktuellen Bewertung der 
Qualität des Nachhaltigkeitsmanagements der Emittenten, in die der 
jeweilige Fonds investiert ist. 

 
3. Die Fonds müssen mindestens einen PAI-Indikator berücksichtigen. 
 
 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang, der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

 
Die Pax-BKC hat sich in Bezug auf die fondsbasierte Vermögensverwaltung „Pax-
BKC-Vermögenskonzept“ nicht verpflichtet, den Umfang der vor der 
Anwendung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen um 
einen Mindestsatz zu reduzieren. 

 
 

Wie werden die Verfahrensweise einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

 
Die Fonds müssen auf Basis der Anforderungen der Offenlegungsverordnung als 
Artikel-8- oder -9-Fonds klassifiziert sein. Für diese schreibt Artikel 8 Abs. 1 
Offenlegungsverordnung als Maßstab für die Klassifizierung vor, dass 
Unternehmen, in die investiert wird, die Verfahrensweise einer guten 
Unternehmensführung einhalten müssen.  
 
Weiterhin müssen die Fonds im Rahmen des ESG Fund Ratings von MSCI 

 
2 Die Quote von Fonds, die eines oder mehrere der drei nachfolgend aufgezählten nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien nicht erfüllen, darf 
10 Prozent nicht überschreiten.  

Die Verfahrensweisen 
einer guten Unterneh-
mensführung umfas-
sen solide Manage-
mentstrukturen, die 
Beziehungen zu den 
Arbeitnehmern, die 
Vergütung von Mitar-
beitern sowie die Ein-
haltung der Steuer-
vorschriften. 
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Solutions auf der Skala von AAA bis CCC mindestens die Note BB erreichen. Nach 
den Standards von MSCI Solutions beinhaltet diese Note die Prüfung des 
Umstands, dass investierte Unternehmen die Verfahrensweisen der guten 
Unternehmensführung einhalten. 
 
 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 
 
Die im Rahmen der fondsbasierten Vermögensverwaltung „Pax-BKC-
Vermögenskonzept“ verwalteten Portfolien der Kundinnen und Kunden sind an 
der Erreichung ökologischer und sozialer Merkmale ausgerichtet. Andere 
Investitionen werden nicht getätigt. 
 
Obwohl keine nachhaltigen Investitionen im Sinne eines Produkts gemäß Artikel 
9 der Offenlegungsverordnung angestrebt werden, enthalten die jeweiligen 
verwalteten Portfolien einen Mindestanteil von 1  % an nachhaltigen 
Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung. 

 
 

 
 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Fi-
nanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-
male getätigt wurden. 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die 
weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden.  
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitio-
nen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Inves-
titionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als 
nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

 
 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem 
Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht? 

 

Investitionen

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale

#1A Nachhaltige 
Investitionen

Sonstige 
Umweltziele 

Soziales

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale

#2 Andere 
Investitionen

Die Vermögensallokation 
gibt den jeweiligen An- 
teil der Investitionen in 
bestimmte Vermögens- 
werte an. 

Taxonomie konforme 
Tätigkeiten, ausge- 
drückt durch den Anteil 
der: 

- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreundlie- 
hen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, wider- 
spiegeln 

- Investitionsausgaben 
(CapEx),  die   die 
umweltfreundlichen 
Investitionen  der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, auf- 
zeigen, z. B. für den 
Übergang   zu einer 
grünen Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen Aktivi- 
täten der Unterneh- 
men, in die investiert 
wird, widerspiegeln 



 
 
 
 
 
 

 
7 

 

Für die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen 
Merkmale ist der Direkteinsatz von Derivaten nicht von Relevanz, da es sich 
ausschließlich um eine fondsbasierte Vermögensverwaltung handelt. 
 
 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform? 
 
Im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie werden auch nachhaltige 
Investitionen angestrebt. Für das Finanzprodukt ist es nicht verpflichtend, dass 
Investitionen getätigt werden, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomie-Verordnung und somit ein gemäß 
der Taxonomie-Verordnung definiertes Umweltziel berücksichtigen 
(Taxonomiekonformität). 
 
Bislang ist es der Pax-BKC nicht möglich, aussagekräftige, aktuelle und 
überprüfbare Daten zu erheben, die es ermöglichen zu bestimmen, ob es sich bei 
den Investitionen um Investitionen in ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung handelt. 
 
Eine Beschreibung, wie und in welchem Umfang die in der Anlagestrategie 
enthaltenen Investitionen solche in Wirtschaftstätigkeiten waren, die ökologisch 
nachhaltig im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung sind, kann daher 
derzeit nicht erfolgen. Der Mindestanteil Taxonomie-konformer Investitionen 
beträgt daher bislang 0 %. 
 
Im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie darf auch in Staatsanleihen 
investiert werden. Es gibt bisher keine anerkannte Methode, um den Anteil der 
taxonomiekonformen Aktivitäten bei Investitionen in Staatsanleihen zu ermitteln. 
 
Da der Umfang der Investitionen in Staatsanleihen in der nachhaltigen 
Anlagestrategie Veränderungen unterliegt, ist es auch nicht möglich, einen 
Mindestprozentsatz für taxonomiekonforme Investitionen ohne Staatanleihen 
auszuweisen. 
 
Die Anlagestrategie strebt keine Anlage in Fonds mit taxonomiekonformen 
Investitionen im Bereich fossiles Gas und / oder Kernenergie an. Dennoch kann 
es der Fall sein, dass sie im Rahmen der Anlagestrategie der Fonds auch in 
Unternehmen investiert, die auch in diesen Bereichen tätig sind. Weitere 
Informationen zu solchen Investitionen werden, sofern relevant, im 
Quartalsbericht offengelegt. 
 
 
Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 
fossiles Gas und / oder Kernenergie3 investiert? 
 

☐ Ja:  
 

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie 
 

 
3 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und / oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung 
des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung 
am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und 
Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
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☒ Nein 
 
Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxono-
miekonformen Investitionen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Ta-
xonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-
konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 
Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf 
die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risi-
kopositionen gegenüber Staaten. 

 
 
Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 
 
Der Mindestanteil an Investitionen des „Pax-BKC-Vermögenskonzepts“ in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten beträgt zurzeit 0 %. 
 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

 
Die nachhaltigen Investitionen der fondsbasierten Finanzportfolioverwaltung 
„Pax-BKC-Vermögenskonzept“ verfolgen sowohl Umwelt- als auch soziale Ziele 
im Sinne der Offenlegungsverordnung. Insoweit kann ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel nicht getrennt berechnet 
werden. Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit ökologischen und 
sozialen Zielen beträgt 1 %. 
 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 
 

Die nachhaltigen Investitionen der fondsbasierten Finanzportfolioverwaltung 
„Pax-BKC-Vermögenskonzept“ verfolgen, wie bereits oben erläutert, sowohl 
Umwelt- als auch soziale Ziele. Insoweit kann ein Mindestanteil an nachhaltigen 
Investitionen mit einem sozialen Ziel nicht getrennt berechnet werden. Der 
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit ökologischen und sozialen Zielen 
beträgt 1 %. 
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1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

Ermöglichende Tätig- 
keiten wirken unmittel- 
bar ermöglichend da- 
rauf hin, dass andere Tä-
tigkeiten einen wesentli-
chen Beitrag zu den Um-
weltzielen leisten.  

Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für die 
es noch keine C02-armen 
Alternativen gibt und die 
unter anderem Treibhaus- 
gasemissionswerte auf-
weisen, die den besten 
Leistungen entsprechen. 

sind nachhaltige In-
vestitionen mit einem 
Umweltziel, die die Krite-
rien für ökologisch nach-
haltige Wirtschaftstätig-
keiten gemäß der EU-Ta-
xonomie nicht berück-
sichtigen. 
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Welche Investitionen fallen „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

 
Andere Investitionen als solche zur Erreichung der berücksichtigten 
ökologischen und sozialen Merkmale werden nicht getätigt. 
 
 
Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzuhalten, ob dieses 
Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und / oder sozialen Merkmale 
ausgerichtet ist? 
 
Nein. 
 
 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem 
Finanzprodukt beworbenne ökologischen und sozialen Merkmale 
ausgerichtet? 

 
Es wurde kein Referenzwert als Index bestimmt. 

 
 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 
Indexmethode sichergestellt? 

 
Es wurde kein Referenzwert als Index bestimmt. 

 
 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 
Marktindex? 

 
Es wurde kein Referenzwert als Index bestimmt. 

 
 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 
werden? 

 
Es wurde kein Referenzwert als Index bestimmt. 

 
 
Wo kann der Kunde / die Kundin weitere produktspezifische Informationen 
finden? 
 
Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 
 
https://www.pax-bkc.de/asset-management/vermoegensverwaltung.html 
 
 
 
 

 


